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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Sirma KAYA als Einzelrichterin über die 
Beschwerde von XXXX, StA. Nigeria, vertreten durch den Verein für Menschenrechte Österreich, Alser Straße 
20, 1090 Wien, gegen den Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, Regionaldirektion 
Niederösterreich, vom 27.07.2015, Zl. 1053133106-150246592, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 27.09.2018 zu Recht erkannt: 
 

A) I. Die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I. und II. wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als unbegründet 
abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde gegen Spruchpunkte III. und IV. wird stattgegeben und diese ersatzlos behoben. 
 

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer stellte nach seiner illegalen, schlepperunterstützen Einreise ins Bundesgebiet am 
09.03.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz, den er mit politischen Motiven begründete. So sei er 
Angehöriger der in Nigeria regierenden Partei PDP gewesen und sei dann zur APC gewechselt; die PDP habe die 
APC stürzen wollen und habe der Beschwerdeführer diese Umsturzpläne der APC erzählt. Am 17.02.2015 habe 
es Bombenanschläge auf den Parteichef der APC gegeben; in diesem Zusammenhang sei ein Polizist getötet und 
der Beschwerdeführer zusammen mit zwei weiteren Personen entführt worden. Der Beschwerdeführer sei dann 
von einem alten Bekannten der PDP befreit worden und sei seine Flucht von ihnen organisiert worden. Der 
Beschwerdeführer habe Angst, dass die PDP ihn töten werde, weshalb er geflohen sei. 
 

2. Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: 
BFA, belangte Behörde) am 02.07.2015 wiederholte der Beschwerdeführer seinen bisher geschilderten 
Fluchtgrund im Wesentlichen. 
 

3. Mit Bescheid des BFA vom 27.07.2015, Zl. 1053133106-150246592, wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers vom 09.03.2015 auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 AsylG (Spruchpunkt I.) sowie hinsichtlich des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 iVm § 2 Z 13 AsylG in Bezug auf seinen Herkunftsstaat 
Nigeria abgewiesen (Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde 
gemäß §§ 57 und 55 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III., erster Teil) und gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 
9 BFA-VG wurde gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 
erlassen (Spruchpunkt III., zweiter Teil) sowie zugleich festgestellt, dass die Abschiebung des 
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Beschwerdeführers gemäß § 46 FPG nach Nigeria zulässig ist (Spruchpunkt III., dritter Teil). Gemäß § 55 Abs. 
1 bis 3 FPG wurde eine vierzehntägige Frist für die freiwillige Ausreise ab Rechtskraft der 
Rückkehrentscheidung festgelegt (Spruchpunkt IV.). 
 

4. Der Bescheid des BFA wurde dem Beschwerdeführer am 28.07.2015 zugestellt. 
 

5. Mit dem am 04.08.2015 per Fax beim BFA eingebrachten Schriftsatz erhob der rechtsfreundliche Vertreter 
des Beschwerdeführers fristgerecht vollumfängliche Beschwerde wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens, 
mangelhafter bzw. unrichtiger Bescheidbegründung sowie unrichtiger rechtlicher Beurteilung und beantragte, 
das Bundesverwaltungsgericht möge den gegenständlichen Bescheid dahingehend abändern, dass dem Antrag 
auf internationalen Schutz Folge gegeben und dem Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten zuerkannt 
werde; in eventu den gegenständlichen Bescheid dahingehend abzuändern, dass dem Beschwerdeführer der 
Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Nigeria zuerkannt werde; in eventu 
die Rückkehrentscheidung für dauernd unzulässig zu erklären; in eventu den Bescheid zur Gänze zu beheben 
und zur neuerlichen Verhandlung an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zurückzuverweisen; in eventu 
eine mündliche Verhandlung zur Darlegung der Fluchtgründe des Beschwerdeführers anzuordnen. 
 

6. Die gegenständliche Beschwerde und der Bezug habenden Verwaltungs- und Gerichtsakt wurden vom BFA 
am 06.08.2015 dem Bundesverwaltungsgericht (bei der zuständigen Gerichtsabteilung eingelangt am 
10.08.2015) vorgelegt. 
 

7. Am 27.09.2018 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung statt, in welcher der 
Beschwerdeführer als Partei einvernommen wurde. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Der unter Punkt I. dargestellte Verfahrensgang wird zu den Feststellungen erhoben; darüber hinaus werden 
folgende Feststellungen getroffen: 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der volljährige Beschwerdeführer ist verheiratet, kinderlos, Staatsangehöriger von Nigeria und bekennt sich zum 
christlichen Glauben. Er gehört der Volksgruppe der Ibo an. Seine Identität steht nicht fest. 
 

Der Beschwerdeführer leidet an Tuberkulose und ist derzeit in medizinischer Behandlung; eine 
Ansteckungsgefahr besteht nicht. Der BF wird derzeit medikamentös behandelt. Diese Medikamente sind auch 
in Nigeria verfügbar. 
 

Er reiste illegal schlepperunterstützt nach Österreich und hält sich seit (mindestens) 09.03.2015 in Österreich auf. 
 

Die Familie des Beschwerdeführers, bestehend aus seiner Großmutter und seinen Eltern, lebt in Nigeria. 
 

Der BF ist seit XXXX standesamtlich mit einer slowakischen Staatsangehörigen verheiratet, welche über eine 
Anmeldebescheinigung als Selbstständige in Österreich verfügt. 
 

Der BF ist somit begünstigter Drittstaatsangehöriger iSv § 2 Abs. 4 Z 11 FPG. 
 

Der Beschwerdeführer besuchte von 1987 bis 1993 die Grundschule, von 1993 bis 1999 eine Allgemeine Höhere 
Schule und studierte von 2003 bis 2007 Politikwissenschaften; er schloss das Studium mit dem Bachelor ab. 
Über eine Berufsausbildung oder berufliche Erfahrungen verfügt der Beschwerdeführer nicht, aber besteht kein 
Hindernis für ihn, einfache Tätigkeiten oder Hilfsarbeiten durchzuführen. 
 

Der Beschwerdeführer war vom 01.11.2016 bis 30.04.2017 geringfügig im Straßendienst beschäftigt. Derzeit 
geht er in Österreich jedoch keiner Beschäftigung nach und ist er somit nicht selbsterhaltungsfähig. Er bezieht 
auch keine Leistungen von der staatlichen Grundversorgung. 
 

Der Beschwerdeführer absolvierte die Deutschprüfung auf dem Niveau A2. 
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1.2. Zu den Fluchtmotiven des Beschwerdeführers: 
 

Es ist dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine asylrelevante Verfolgung aufgrund seiner Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung glaubhaft zu 
machen. Vielmehr verließ der Beschwerdeführer seinen Herkunftsstaat aus rein wirtschaftlichen Motiven. 
 

Es konnte des Weiteren nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr in den 
Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt wäre oder dass sonstige 
Gründe vorliegen, die einer Rückkehr oder Rückführung (Abschiebung) in den Herkunftsstaat entgegenstehen 
würden. 
 

1.3. Zu den Feststellungen zur Lage in Nigeria: 
 

Hinsichtlich der aktuellen Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers sind gegenüber den im angefochtenen 
Bescheid vom 30.11.2015 getroffenen Feststellungen keine entscheidungsmaßgeblichen Änderungen 
eingetreten. Im angefochtenen Bescheid wurde das aktuelle "Länderinformationsblatt der Staatendokumentation" 
zu Nigeria vollständig zitiert. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens ist auch keine Änderung bekannt 
geworden, sodass das Bundesverwaltungsgericht sich diesen Ausführungen vollinhaltlich anschließt und auch zu 
den seinen erhebt. 
 

Das politische System Nigerias orientiert sich stark am System der Vereinigten Staaten; in der 
Verfassungswirklichkeit dominieren der Präsident und die ebenfalls direkt gewählten Gouverneure. Die lange 
regierende People¿s Democratic Party (PDP) musste nach den Wahlen 2015 erstmals seit 1999 in die 
Opposition; seither ist die All Progressives¿ Congress (APC) unter Präsident Muhammadu Buhari an der Macht. 
 

In Nigeria herrscht keine Bürgerkriegssituation, allerdings sind der Nordosten, der Middle Belt und das 
Nigerdelta von Unruhen und Spannungen geprägt. Für einzelne Teile Nigerias besteht eine Reisewarnung, 
insbesondere aufgrund des hohen Entführungsrisikos. 
 

Im Norden und Nordosten Nigerias hat sich die Sicherheitslage verbessert; in den ländlichen Teilen der 
Bundesstaaten Borno, Yobe und Adamawa kommt es aber weiterhin zu Anschlägen der Boko Haram. Es gelang 
den Sicherheitskräften zwar, Boko Haram aus den meisten ihrer Stellungen zu vertreiben, doch war es kaum 
möglich, die Gebiete vor weiteren Angriffen durch die Islamisten zu schützen. Der nigerianischen Armee wird 
vorgeworfen, im Kampf gegen Boko Haram zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben; die 
von Präsident Buhari versprochene Untersuchung blieb bisher aber folgenlos. 
 

Das Nigerdelta (Bundesstaaten Ondo, Edo, Delta, Bayelsa, Rivers, Imo, Abia, Akwa Ibom und Cross River) ist 
seit Jahren von gewalttätigen Auseinandersetzungen und Spannungen rund um die Verteilung der Einnahmen 
aus den Öl- und Gasreserven geprägt. Von 2000 bis 2010 agierten in der Region militante Gruppen, die durch 
ein im Jahr 2009 ins Leben gerufene Amnestieprogramm zunächst beruhigt wurden. Nach dem Auslaufen des 
Programmes Ende 2015 brachen wieder Unruhen aus, so dass eine weitere Verlängerung beschlossen wurde. Die 
Lage hat sich seit November 2016 wieder beruhigt, doch bleibt sie volatil. Insbesondere haben Angriffe auf die 
Ölinfrastrukturen in den letzten zwei Jahren wieder zugenommen. Abgelegene Gebiete im Nigerdelta sind teils 
auch heute noch unter der Kontrolle separatistischer und krimineller Gruppen. 
 

In Zentralnigeria (Middle Belt bzw. Jos Plateau) kommt es immer wieder zu lokalen Konflikten zwischen 
ethnischen, sozialen und religiösen Gruppen. Der Middle Belt bildet eine Brücke zwischen dem vorwiegend 
muslimischen Nordnigeria und dem hauptsächlich christlichen Süden. Der Ursprung dieser 
Auseinandersetzungen, etwa zwischen (überwiegend muslimischen nomadischen) Hirten und (überwiegend 
christlichen) Bauern, liegt oft nicht in religiösen Konflikten, entwickelt sich aber häufig dazu. 
 

Die Justiz Nigerias hat ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und Professionalität erreicht, doch bleibt sie 
politischem Einfluss, Korruption und einem Mangel an Ressourcen ausgesetzt. Eine systematisch 
diskriminierende Strafverfolgung ist nicht erkennbar, doch werden aufgrund der herrschenden Korruption 
tendenziell Ungebildete und Arme benachteiligt. Das Institut der Pflichtverteidigung gibt es erst in einigen 
Bundesstaaten. In insgesamt zwölf nördlichen Bundesstaaten wird die Scharia angewendet, Christen steht es aber 
frei, sich einem staatlichen Gerichtsverfahren zu unterwerfen. Der Polizei, die durch geringe Besoldung und 
schlechte Ausrüstung eingeschränkt ist, wird oftmals die Armee zur Seite gestellt. Insgesamt ist trotz der 
zweifelsohne vorhandenen Probleme im Allgemeinen davon auszugehen, dass die nigerianischen Behörden 
gewillt und fähig sind, Schutz vor nichtstaatlichen Akteuren zu bieten. Problematisch ist aber insbesondere, dass 
Gefangene häufig Folterung und Misshandlung ausgesetzt sind. Disziplinarrechtliche oder strafrechtliche Folgen 
hat dies kaum. Die Bedingungen in den Haftanstalten sind hart und lebensbedrohlich. Nigeria hält an der 
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Todesstrafe fest, diese ist seit 2006 de facto ausgesetzt, wobei es in den Jahren 2013 und 2016 in Edo State aber 
zu einzelnen Hinrichtungen gekommen war. Die Regierung Buharis hat der Korruption den Kampf erklärt, doch 
mangelt es ihr an effektiven Mechanismen. 
 

Die Menschenrechtssituation in Nigeria hat sich in den letzten 20 Jahren verbessert, schwierig bleiben aber die 
allgemeinen Lebensbedingungen. Die Versammlungsfreiheit ist verfassungsrechtlich garantiert, wird aber 
gelegentlich durch das Eingreifen von Sicherheitsorganen bei politisch unliebsamen Versammlungen 
eingeschränkt. Die politische Opposition kann sich aber grundsätzlich frei betätigen; es gibt auch keine 
Erkenntnisse über die Verfolgung von Exilpolitikern durch die nigerianische Regierung. Gelegentlich gibt es 
aber, vor allem bei Gruppen mit sezessionistischen Zielen, Eingriffe seitens der Staatsgewalt. Dabei ist 
insbesondere die Bewegung im Süden und Südosten Nigerias zu nennen, die einen unabhängigen Staat Biafra 
fordert. Dafür treten sowohl das Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (MASSOB) 
und die Indigenous People of Biafra (IPOB) ein. Seit der Verhaftung des Leiters des inzwischen verbotenen 
Radiosenders "Radio Biafra" im Oktober 2015 kommt es vermehrt zu Demonstrationen von Biafra-Anhänger, 
gegen die laut verschiedenen Berichten, unter anderem von Amnesty International, von den nigerianischen 
Sicherheitskräften mit Gewalt vorgegangen worden sein soll. 
 

Im Vielvölkerstaat Nigeria ist Religionsfreiheit einer der Grundpfeiler des Staatswesens. Etwa 50% der 
Bevölkerung sind Muslime, 40 bis 45% Christen und der Rest Anhänger von Naturreligionen. Im Norden 
dominieren Muslime, im Süden Christen. Religiöse Diskriminierung ist verboten. In der Praxis bevorzugen die 
Bundesstaaten aber in der Regel die jeweils durch die lokale Mehrheitsbevölkerung ausgeübte Religion. 
Insbesondere in den Scharia-Staaten ist die Situation für Christen sehr schwierig. Die Toleranz zwischen den 
Glaubensgemeinschaften ist nur unzureichend ausgeprägt, mit Ausnahme der Yoruba im Südwesten Nigerias, 
unter denen auch Ehen zwischen Christen und Muslimen verbreitet sind. Speziell in Zentralnigeria kommt es zu 
lokalen religiösen Auseinandersetzungen, die auch zahlreiche Todesopfer gefordert haben. In Nigeria gibt es 
auch noch Anhänger von Naturreligionen ("Juju"); eine Verweigerung der Übernahme einer Rolle als Priester 
kann schwierig sein, doch wird dies nicht als Affront gegen den Schrein empfunden und sind auch keine Fälle 
bekannt, in denen dies zu einer Bedrohung geführt hätte. Im Süden Nigerias sind auch Kulte und 
Geheimgesellschaften vorhanden; insbesondere im Bundesstaat Rivers überschneiden sich Kulte häufig mit 
Straßenbanden, kriminellen Syndikaten etc. Mafiöse Kulte prägen trotz ihres Verbotes das Leben auf den 
Universitäten; es wird auch über Menschenopfer berichtet. 
 

Insgesamt gibt es (je nach Zählweise) mehr als 250 oder 500 Ethnien in Nigeria. Die wichtigsten sind die 
Hausa/Fulani im Norden, die Yoruba im Südwesten und die Igbo im Südosten. Generell herrscht in Nigeria 
Bewegungsfreiheit und ist Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie verboten. 
Allerdings diskriminieren Gesetze jene ethnischen Gruppen, die am jeweiligen Wohnort nicht eigentlich indigen 
sind. So werden etwa Angehörige der Volksgruppe Hausa/Fulani im Bundesstaat Plateau diskriminiert. 
 

Generell besteht aufgrund des fehlenden Meldewesens in vielen Fällen die Möglichkeit, Verfolgung durch 
Umzug in einen anderen Teil des Landes auszuweichen. Dies kann aber mit gravierenden wirtschaftlichen und 
sozialen Problemen verbunden sein, wenn man sich an einen Ort begibt, in dem keinerlei Verwandtschaft oder 
Bindung zur Dorfgemeinschaft besteht. 
 

Nigeria verfügt über sehr große Öl- und Gasvorkommen, der Großteil der Bevölkerung ist aber in der 
Landwirtschaft beschäftigt. Abgesehen vom Norden gibt es keine Lebensmittelknappheit. Mehr als zwei Drittel 
der Bevölkerung leben in absoluter Armut. Offizielle Arbeitslosenstatistiken gibt es nicht, allerdings gehen 
verschiedene Studien von einer Arbeitslosigkeit von 80% aus. Die Großfamilie unterstützt beschäftigungslose 
Angehörige. 
 

Die medizinische Versorgung ist mit jener in Europa nicht vergleichbar, sie ist vor allem im ländlichen Bereich 
problematisch. Leistungen der Krankenversicherung kommen nur etwa 10 % der Bevölkerung zugute. In den 
Großstädten ist eine medizinische Grundversorgung zu finden, doch sind die Behandlungskosten selbst zu 
tragen. Medikamente sind verfügbar, können aber teuer sein. 
 

Besondere Probleme für abgeschobene Asylwerber nach ihrer Rückkehr nach Nigeria sind nicht bekannt. Das 
"Decree 33", das eine Doppelbestrafung wegen im Ausland begangener Drogendelikte theoretisch ermöglichen 
würde, wird nach aktueller Berichtslage nicht angewandt. 
 

Eine nach Nigeria zurückkehrende Person, bei welcher keine berücksichtigungswürdigen Gründe vorliegen, wird 
durch eine Rückkehr nicht automatisch in eine unmenschliche Lage versetzt. 
 

2. Beweiswürdigung: 
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2.1. Zum Sachverhalt: 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurden im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweise erhoben durch die Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde unter 
zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers vor dieser und den Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes, in den bekämpften Bescheid und in den Beschwerdeschriftsatz sowie in das 
aktuelle "Länderinformationsblatt der Staatendokumentation" zu Nigeria; weiters durch Befragung des 
Beschwerdeführers und durch Erörterung der Sach- und Rechtslage im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 
27.09.2018. 
 

2.2. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Die Feststellungen zu seinen Lebensumständen, seiner Arbeitsfähigkeit, seiner Herkunft, seiner Glaubens- und 
Volkszugehörigkeit sowie seiner Staatsangehörigkeit gründen sich auf die diesbezüglichen glaubhaften Angaben 
des Beschwerdeführers sowohl vor den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Protokoll vom 
09.03.2015) als auch vor der belangten Behörde (Protokoll vom 02.07.2015) sowie vor dem 
Bundesverwaltungsgericht (Protokoll vom 27.09.2018). Es ist im Verfahren nichts hervorgekommen, dass 
Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers aufkommen lässt. 
 

Die Feststellung zu seinem Gesundheitszustand gründet sich einerseits auf die glaubhaften Angaben des 
Beschwerdeführers im Rahmen seiner Einvernahme vor dem Bundesverwaltungsgericht am 27.09.2018 und 
gehen andererseits aus dem Stationären Patientenbrief des AKH Wien vom 03.09.2018 hervor. 
 

Die Feststellungen zur Verfügbarkeit der vom BF eingenommenen Medikamenten in Nigeria ergeben sich aus 
einer Liste des nigerianischen Gesundheitsministeriums (https://www.nafdac.gov.ng/drugs/drug-database/, 
Abrufdatum: 28.12.2018). 
 

Die Feststellungen zu den persönlichen und familiären Verhältnissen, zu den Lebensumständen in Österreich 
und in Nigeria sowie zur Integration des Beschwerdeführers in Österreich beruhen auf den Angaben des 
Beschwerdeführers vor dem Bundesverwaltungsgericht am 27.09.2018 und den im Beschwerdeverfahren 
vorgelegten Unterlagen. Dass er verheiratet ist, geht aus der Heiratsurkunde des Standesamtes XXXX, Zahl 
XXXX, hervor. Dass er über Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 verfügt, wird durch das vorgelegte ÖSD 
Zertifikat vom 08.06.2016 dokumentiert. 
 

Da der Beschwerdeführer den österreichischen Behörden keine identitätsbezeugenden Dokumente vorlegen 
konnte, steht seine Identität nicht fest. 
 

Dass der Beschwerdeführer gegenwärtig keine Leistungen aus der Grundversorgung bezieht, ist durch einen 
aktuellen Auszug des Betreuungsinformationssystems über die Gewährung der vorübergehenden 
Grundversorgung belegt. Die Feststellung zu seinen bisherigen Arbeitstätigkeiten in Österreich gehen aus dem 
Bescheid des AMS vom 10.10.2016 sowie den An- und Abmeldungen für November 2016 bis April 2017 des 
Magistrats der Stadt Wien hervor. Dass die Gattin des BF über eine Anmeldebescheinigung verfügt, ergibt sich 
aus einer aktuellen Abfrage des IZR (Informationenverbundsystem Zentrales Fremdenregister). 
 

2.3. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 
 

Die negative Feststellung zur potentiellen Verfolgungsgefahr und drohenden menschrechtswidrigen Behandlung 
des Beschwerdeführers in seinem Herkunftsstaat beruht im Wesentlichen auf folgenden Erwägungen: 
 

Das Bundesverwaltungsgericht gelangt auf Grundlage der ergänzenden Ermittlungen zum Ergebnis, dass das 
Vorbringen des Beschwerdeführers zu den Fluchtgründen widersprüchlich und daher nicht glaubhaft ist. Der 
Beschwerdeführer machte im Zuge seiner Befragung vor dem BFA und vor dem Bundesverwaltungsgericht 
vage, unplausible und widersprüchliche Angaben, sodass - wie darzulegen sein wird - von der Konstruiertheit 
seines gesamten Fluchtvorbringens auszugehen war. 
 

Die Unglaubwürdigkeit der Angaben des Beschwerdeführers setzt zunächst bei den Angaben zu seinen 
Familienangehörigen an. So erwähnte der Beschwerdeführer bei seinen Befragungen im Verwaltungsverfahren 
mit keinem Wort seinen Großvater; erst bei seiner Einvernahme vor der erkennenden Richterin am 27.09.2018 
beschrieb er erstmals sehr genau, wie er aufgewachsen ist und dass er bei seinen Großeltern und nicht nur bei 
seiner Großmutter lebte; das ist insoweit nicht nachvollziehbar, da seine Kindheit und sein bereits verstorbener 
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Großvater nichts mit seinem angeblichen Fluchtgrund zu tun haben und erwartet werden kann, dass Befragungen 
zu Fakten, wie etwa seinem Leben im Herkunftsstaat, konstant beantwortet werden können (Protokoll vom 
27.09.2018, S. 9 f.). 
 

Vor der belangten Behörde berichtete der Beschwerdeführer über die Geschehnisse, die ihn zur Flucht veranlasst 
haben, sehr vage und widersprüchlich und auch nur auf mehrmaliges Nachfragen hin; er war nicht in der Lage, 
seine Entführung detailgetreu widerzugeben und somit von sich aus über die Geschehnisse im Rahmen einer 
narrativen und kongruenten Wiedergabe zu berichten, so wie eben Menschen berichten, welche das Erzählte 
tatsächlich erlebt haben (Protokoll vom 02.07.2015, S. 12). 
 

So gab der Beschwerdeführer bei seiner Einvernahme vor der belangten Behörde am 02.07.2015 einerseits an, 
dass er vier bis fünf Tage festgehalten worden sei, während er im Widerspruch dazu kurz darauf meint: "Wir 
waren dort mehrere Tage. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage genau, denn ich war unter Schock." Auch 
bezüglich der Anzahl der entführten Personen machte der Beschwerdeführer widersprüchliche Angaben. So 
meinte er bei seiner Erstbefragung am 09.03.2015, dass er und zwei weitere Personen entführt worden seien 
(Protokoll vom 09.03.2015, S. 5), während er bei seiner Einvernahme am 02.07.2015 auf die Frage, wie viele 
Männer außer ihm noch mitgenommen worden seien angibt: "So fünf in etwa, ..." (Protokoll vom 02.07.2015, S. 
13). 
 

Weiters widerspricht sich der Beschwerdeführer bei der Beschreibung der Entführung, wenn er einerseits angibt, 
dass ihm die Augen verbunden worden seien, nur um dies kurz darauf zu revidieren, indem er klar sagt, dass 
"[ihnen] ganz sicher keine Augenbinde angelegt [wurde]" (Protokoll vom 02.07.2015, S. 13, 14). 
 

Im Zusammenhang mit der Augenbinde ist es auch unplausibel, wenn der Beschwerdeführer angibt, mit 
verbundenen Augen gefoltert worden und mit einer Pferdepeitsche geprügelt worden zu sein. Über Vorhalt von 
der belangten Behörde, wie er denn mit verbundenen Augen habe erkennen können, dass es sich um eine 
Pferdepeitsche gehandelt habe, antwortete der Beschwerdeführer, dass er "[das] kenne; ein Soldat hat mich 
früher bereits damit verprügelt. Ich weiß, wie sich das auf der Haut anfühlt." (Protokoll vom 02.07.2015, S. 14 
f.). Es ist für das erkennende Gericht unglaubwürdig, dass der Beschwerdeführer in einem Zustand großer Angst 
und unter Schmerzen genau unterscheiden kann, von welcher Art Peitsche er verletzt wird. 
 

Es ist für die erkennende Richterin auch nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer über die von ihm ins 
Treffen geführten politischen Parten, PDP und APC, nur oberflächliche Angaben machen kann; dies vor allem 
vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer Politikwissenschaften studiert hat und seit jeher politisch 
engagiert ist (Protokoll vom 02.07.2015, S. 8 ff. und Protokoll vom 27.09.2018, S. 7 ff.). 
 

Aufgrund der dargelegten widersprüchlichen, nicht nachvollziehbaren und unplausiblen Angaben des 
Beschwerdeführers gelangt die erkennende Richterin daher zusammenfassend zu dem Schluss, dass der 
Beschwerdeführer die von ihm geschilderten Ereignisse tatsächlich nicht erlebt hat und seinem Vorbringen somit 
insgesamt die Glaubwürdigkeit zu versagen war. 
 

2.4. Zum Herkunftsstaat: 
 

Die Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat beruhen auf dem aktuellen Länderinformationsbericht der 
Staatendokumentation für Nigeria samt den dort publizierten Quellen und Nachweisen Dieser 
Länderinformationsbericht stützt sich auf Berichte verschiedener ausländischer Behörden, etwa die allgemein 
anerkannten Berichte des Deutschen Auswärtigen Amtes, als auch jene von Nichtregierungsorganisationen, wie 
bspw. Open Doors, sowie Berichte von allgemein anerkannten unabhängigen Nachrichtenorganisationen. 
 

Die Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat in Nigeria ergeben sich insbesondere aus den folgenden 
Meldungen und Berichten: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (21.11.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der 
Bundesrepublik Nigeria 

 

 - AA - Auswärtiges Amt (4.2017a): Nigeria - Innenpolitik, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Nigeria/Innenpolitik_node.html, Zugriff 6.7.2017 

 

 - AA - Auswärtiges Amt (4.2017c): Nigeria - Wirtschaft, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Nigeria/Wirtschaft_node.html, Zugriff 26.7.2017 
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 - AA - Auswärtiges Amt (24.7.2017): Nigeria - Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung), 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/NigeriaSicherheit.html, Zugriff 
24.7.2017 

 

 - AI - Amnesty International (6.2017): Submission To The United Nations Committee On The 
Elimination Of Discrimination Against Women, 

https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1500389874_int-cedaw-ngo-nga-27623-e.pdf, Zugriff 28.7.2017 
 

 - AI - Amnesty International (24.2.2016): Amnesty International Report 2015/16 - The State of the 
World's Human Rights - Nigeria, http://www.ecoi.net/local_link/319680/458848_de.html, Zugriff 
28.7.2017 

 

 - AI - Amnesty International (24.11.2016): Sicherheitskräfte töten mindestens 150 friedliche 
Demonstrierende, https://www.amnesty.de/2016/11/22/nigeria-sicherheitskraefte-toeten-mindestens-
150-friedliche-demonstrierende, Zugriff 13.6.2017 

 

 - BMEIA - Außenministerium (24.7.2017): Reiseinformationen - Nigeria, 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/nigeria-de.html, Zugriff 
24.7.2017 
 

 - BS - Bertelsmann Stiftung (2016): BTI 2016 - Nigeria Country Report, 

https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Nigeria.pdf, Zugriff 
6.7.2017 
 

 - EASO - European Asylum Support Office (6.2017): EASO Country of Origin Information Report 
Nigeria Country Focus, http://www.ecoi.net/file_upload/90_1496729214_easo-country-focus-nigeria-
june2017.pdf, Zugriff 21.6.2017 

 

 - FFP - Fund for Peace (10.12.2012): Beyond Terror and Militants: 

Assessing Conflict in Nigeria, 

http://www.fundforpeace.org/global/library/cungr1215-unlocknigeria-12e.pdf, Zugriff 21.6.2017 
 

 - FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Nigeria, 
https://www.ecoi.net/local_link/341818/485138_de.html, Zugriff 26.7.2017 

 

 - FH - Freedom House (2.6.2017): Freedom in the World 2017 - Nigeria, 
http://www.refworld.org/docid/5936a4663.html, Zugriff 12.6.2017 

 

 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (7.2017a): Nigeria - Geschichte und 
Staat, http://liportal.giz.de/nigeria/geschichte-staat.html, Zugriff 2.8.2017 

 

 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (4.2017b): Nigeria - Ge-sellschaft, 
http://liportal.giz.de/nigeria/gesellschaft.html, Zugriff 13.6.2017 

 

 - IOM - International Organization for Migration (8.2014): Nigeria - Country Fact Sheet, 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/8628861/17247436/1729790
5/Nigeria_-_Country_Fact_Sheet_2014%2C_deutsch.pdf?nodeid=17298000&vernum=-2, Zugriff 21.6.2017 
 

 - ÖBA - Österreichische Botschaft Abuja (9.2016): Asylländerbericht Nigeria 
 

 - OD - Open Doors (2017): Nigeria, 
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/2017/nigeria, 
Zugriff 14.6.2017 

 

 - SBM - SBM Intel (7.1.2017): A Look at Nigeria's Security Situation, 

http://sbmintel.com/wp-content/uploads/2016/03/201701_Security-report.pdf, Zugriff 24.7.2017 
 

 - UKHO - United Kingdom Home Office (8.2016b): Country Information and Guidance Ni-geria: 
Women fearing gender-based harm or violence, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/595734/CIG_-_Nigeria_-
_Women.pdf, Zugriff 12.6.2017 
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 - USCIRF - United States Commission on International Religious Freedom (26.4.2017): Nigeria, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5250_1494486149_nigeria-2017.pdf, Zugriff 7.7.2017 
 

 - USDOS - U.S. Department of State (19.7.2017): Country Report on Terrorism 2016 - Chapter 2 - 
Nigeria, https://www.ecoi.net/local_link/344128/487671_de.html, Zugriff 28.7.2017 

 

 - USDOS - U.S. Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Prac-tices 2016 - 
Nigeria, http://www.ecoi.net/local_link/337224/479988_de.html, Zugriff 8.6.2017 

 

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem Umstand, dass diese 
Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängigen Quellen beruhen und dennoch ein in den 
Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wissentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an 
der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
 

Der Beschwerdeführer trat diesen Quellen und deren Kernaussagen zur Situation im Herkunftsland nicht 
substantiiert entgegen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Zuständigkeit und anzuwendendes Recht: 
 

Gemäß § 9 Abs 2 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100/2005, idgF, und § 7 Abs 1 Z 1 des 
BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012 idgF, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über 
Beschwerden gegen Entscheidungen (Bescheide) des BFA. 
 

Da sich die gegenständliche - zulässige und rechtzeitige - Beschwerde gegen einen Bescheid des BFA richtet, ist 
das Bundesverwaltungsgericht für die Entscheidung zuständig. 
 

Gemäß § 6 des Bundesverwaltungsgerichtsgesetzes (BVwGG), BGBl. I Nr. 10/2013, entscheidet das 
Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung 
durch Senate vorgesehen ist. 
 

Da in den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen eine Senatszuständigkeit nicht vorgesehen ist, obliegt in 
der gegenständlichen Rechtssache die Entscheidung dem nach der jeweils geltenden Geschäftsverteilung des 
Bundesverwaltungsgerichtes zuständigen Einzelrichter. 
 

Zu A) Abweisung der Beschwerde 
 

3.2. Zur Nichtgewährung von Asyl (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides): 
 

3.2.1. Rechtslage 
 

Gemäß § 3 Abs 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 leg. cit. zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art 1 
Absch A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) droht. 
 

Im Sinne des Art 1 Absch A Z 2 GFK ist als Flüchtling anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 
politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furch nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 
sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der 
Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt der in Art 1 Absch A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die 
wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Lichte der 
speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv 
nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation 
tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus 
Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher 
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Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 
wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu 
begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 
Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung 
mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht 
(VwGH 06.10.1999, 99/01/0279). 
 

Selbst in einem Staat herrschende allgemein schlechte Verhältnisse oder bürgerkriegsähnliche Zustände 
begründen für sich alleine noch keine Verfolgungsgefahr im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Um eine 
Verfolgung im Sinne des AsylG erfolgreich geltend zu machen, bedarf es einer zusätzlichen, auf asylrelevante 
Gründe gestützten Gefährdung des Asylwerbers, die über die gleichermaßen die anderen Staatsbürger des 
Herkunftsstaates treffenden Unbilligkeiten hinausgeht (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof geht davon aus, dass ein spätes, gesteigertes Vorbringen als unglaubwürdig 
qualifiziert werden kann. Denn kein Asylwerber würde wohl eine sich bietende Gelegenheit, zentral 
entscheidungsrelevantes Vorbringen zu erstatten, ungenützt vorübergehen lassen (VwGH 07.06.2000, 
2000/01/0250). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist der Begriff der "Glaubhaftmachung" im 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz oder in den Verwaltungsvorschriften im Sinne des § 274 ZPO zu 
verstehen (VwGH 15.03.2001, 2001/16/0136; 25.06.2003, 2000/04/0092). Ausgehend von § 274 Abs 1 letzter 
Satz ZPO eignet sich nur eine Beweisaufnahme, die sich sofort ausführen lässt (mit Hilfe so genannter "parate" 
Bescheinigungsmittel), zum Zwecke der Glaubhaftmachung (siehe dazu VwGH 26.06.2003, 2000/04/0092 unter 
Hinweis auf OGH 23.03.1999, 4 Ob 26/99y, in ÖBl 1999, 240; sowie OGH 23.09.1997, 4 Ob 251/97h, in ÖBl 
1998, 225), wobei der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen seiner asylrechtlichen Spruchpraxis von dieser 
Einschränkung offenkundig abweicht. Mit der Glaubhaftmachung ist aber auch die Pflicht der Verfahrenspartei 
verbunden, initiativ alles darzulegen, was für das Zutreffen der behaupteten Voraussetzungen spricht und 
diesbezüglich konkrete Umstände anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser 
Voraussetzung liefern. Insoweit trifft die Partei eine erhöhte Mitwirkungspflicht. Allgemein gehaltene 
Behauptungen reichen für eine Glaubhaftmachung nicht aus (vgl dazu VwGH 24.02.1993, 92/03/0011; 
01.10.1997, 96/09/0007; 25.06.2003, 2000/04/0092; siehe auch Hengstschläger/Leeb, AVG 2. Teilband [2005], 
§ 45 Rz 3 mit Hinweisen auf die Judikatur). 
 

Die Glaubhaftmachung hat das Ziel, die Überzeugung von der Wahrscheinlichkeit bestimmter 
Tatsachenbehauptungen zu vermitteln. Glaubhaftmachung ist somit der Nachweis einer Wahrscheinlichkeit. 
Dafür genügt ein geringerer Grad der Wahrscheinlichkeit als der, der die Überzeugung von der Gewissheit 
rechtfertigt (VwGH 29.05.2006, 2005/17/0252). Nach der Judikatur ist die Wahrscheinlichkeit dann gegeben, 
wenn die für den ursächlichen Zusammenhang sprechenden Erscheinungen, wenn auch noch so geringfügig, 
gegenüber den im entgegengesetzten Sinn verwertbaren Erscheinungen überwiegen (Walter/Mayer, 
Verwaltungsverfahrensrecht8, Rz 355 mit Hinweisen auf die Judikatur). Hat die Partei ein Ereignis glaubhaft zu 
machen, trifft die Partei die "Beweislast", dh, kann das Ereignis durch die - von der Partei anzubietenden - 
Beweise (im Sinne von Bescheinigungsmitteln) nicht glaubhaft gemacht werden, so ist ihr Antrag abzuweisen 
(Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8, Rz 623 mit Hinweisen auf die Judikatur und das Schrifttum; vgl. 
AsylGH 15.12.2008, E2 244.479-0/2008). 
 

3.1.2. Anwendung der Rechtslage auf den gegenständlichen Fall 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts die dargestellten Voraussetzungen, 
nämlich eine "begründete Furch vor Verfolgung" im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK nicht gegeben. 
Dies im Hinblick darauf, dass der Beschwerdeführer die von ihm behaupteten Fluchtgründe nicht glaubhaft 
machen konnte. Eine sonstige aktuell zu berücksichtigende Verfolgungsgefahr wird vom Beschwerdeführer 
nicht dargelegt und ergibt sich auch nicht aus Umständen, die von Amts wegen zu berücksichtigen wären. 
 

Insgesamt sind somit die eingangs beschriebenen Voraussetzungen für die Erteilung von Asyl im 
gegenständlichen Fall jedenfalls nicht gegeben. Aus diesem Grund war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. 
des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs 2 VwGVG iVm § 3 Abs 1 AsylG als unbegründet abzuweisen. 
 

3.2. Zur Nichtgewährung von subsidiärem Schutz (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides): 
 

3.2.1. Rechtslage 
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Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird (Z 1), 
oder dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist (Z 2), der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden 
in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 
Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status 
des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status 
des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne des § 11 leg. 
cit. offen steht. 
 

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so 
hat gemäß § 8 Abs. 3a AsylG eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 
Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da 
dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 
zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 
 

Somit ist vorerst zu klären, ob im Falle der Rückführung des Fremden in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK 
(Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaffung der 
Todesstrafe oder das Protokoll Nr. 13 zur EMRK über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe verletzt 
werden würde. Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger, noch zum Refoulementschutz nach der vorigen 
Rechtslage ergangenen, aber weiterhin gültigen Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen 
einer solchen Bedrohung glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, 
die Person des Fremden betreffende und durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben 
darzutun ist (VwGH 23.02.1995, 95/18/0049; VwGH 05.04.1995, 95/18/0530; VwGH 04.04.1997, 95/18/1127; 
VwGH 26.06.1997, 95/18/1291; VwGH 02.08.200098/21/0461). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers 
bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis 
sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214). 
 

Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der 
Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, 
sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände 
hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, 98/01/0122; VwGH 
25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Unter "realer Gefahr" ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher 
Konsequenzen für den Betroffenen ("a sufficiently real risk") im Zielstaat zu verstehen (VwGH 19.02.2004, 
99/20/0573; auch ErläutRV 952 BlgNR 22. GP zu § 8 AsylG 2005). Die reale Gefahr muss sich auf das gesamte 
Staatsgebiet beziehen und die drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein 
Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Artikels 3 EMRK zu gelangen (zB 
VwGH 26.06.1997, 95/21/0294; VwGH 25.01.2001, 2000/20/0438; VwGH 30.05.2001, 97/21/0560). 
 

Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben 
wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten 
Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der 
Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen. Die Ansicht, eine Benachteiligung, die alle 
Bewohner des Staates in gleicher Weise zu erdulden hätten, könne nicht als Bedrohung im Sinne des § 8 Abs. 1 
AsylG 2005 gewertet werden, trifft nicht zu (VwGH 25.11.1999, 99/20/0465; VwGH 08.06.2000, 99/20/0203; 
VwGH 17.09.2008, 2008/23/0588). Selbst wenn infolge von Bürgerkriegsverhältnissen letztlich offen bliebe, ob 
überhaupt noch eine Staatsgewalt bestünde, bliebe als Gegenstand der Entscheidung nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 
die Frage, ob stichhaltige Gründe für eine Gefährdung des Fremden in diesem Sinne vorliegen (vgl. VwGH 
08.06.2000, 99/20/0203). 
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Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein 
Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 
8 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (vgl. VwGH 27.02.2001, 
98/21/0427; VwGH 20.06.2002, 2002/18/0028; siehe dazu vor allem auch EGMR 20.07.2010, N. gg. Schweden, 
Zl. 23505/09, Rz 52ff; 13.10.2011, Husseini gg. Schweden, Zl. 10611/09, Rz 81ff). 
 

Bei außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten im Herkunftsstaat kann nach der 
ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) die 
Außerlandesschaffung eines Fremden nur dann eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen, wenn im konkreten 
Fall außergewöhnliche Umstände ("exceptional circumstances") vorliegen (EGMR 02.05.1997, D. gg. 
Vereinigtes Königreich, Zl. 30240/96; 06.02.2001, Bensaid, Zl. 44599/98; vgl. auch VwGH 21.08.2001, 
2000/01/0443). Unter "außergewöhnlichen Umständen" können auch lebensbedrohende Ereignisse (zB Fehlen 
einer unbedingt erforderlichen medizinischen Behandlung bei unmittelbar lebensbedrohlicher Erkrankung) ein 
Abschiebungshindernis im Sinne des Art. 3 EMRK iVm. § 8 Abs. 1 AsylG 2005 bilden, die von den Behörden 
des Herkunftsstaates nicht zu vertreten sind (EGMR 02.05.1997, D. gg. Vereinigtes Königreich; vgl. VwGH 
21.08.2001, 2000/01/0443; VwGH 13.11.2001, 2000/01/0453; VwGH 09.07.2002, 2001/01/0164; VwGH 
16.07.2003, 2003/01/0059). Nach Ansicht des VwGH ist am Maßstab der Entscheidungen des EGMR zu Art. 3 
EMRK für die Beantwortung der Frage, ob die Abschiebung eines Fremden eine Verletzung des Art. 3 EMRK 
darstellt, unter anderem zu klären, welche Auswirkungen physischer und psychischer Art auf den 
Gesundheitszustand des Fremden als reale Gefahr ("real risk") - die bloße Möglichkeit genügt nicht - damit 
verbunden wären (VwGH 23.09.2004, 2001/21/0137). 
 

3.2.2. Anwendung der Rechtslage auf den gegenständlichen Fall 
 

Dem Beschwerdeführer droht in Nigeria - wie oben bereits dargelegt wurde - keine asylrelevante Verfolgung. 
 

Auch dafür, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Nigeria die notdürftigste 
Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art 3 EMRK überschritten wäre, gibt es im vorliegenden 
Beschwerdefall keinen Anhaltspunkt. Der Beschwerdeführer ist volljährig, körperlich gesund und arbeitsfähig. 
Er ist somit in der Lage, auch hinkünftig am nigerianischen Arbeitsmarkt unterzukommen und so seinen 
Lebensunterhalt zu finanzieren. Damit ist der Beschwerdeführer durch die Abschiebung nach Nigeria nicht in 
seinem Recht gemäß Art 3 EMRK verletzt, weil die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz im konkreten 
Fall gedeckt werden können. Dass der Beschwerdeführer allenfalls in Österreich wirtschaftlich gegenüber seiner 
Situation in Nigeria bessergestellt ist, genügt nicht für die Annahme, er würde in Nigeria keine Lebensgrundlage 
vorfinden und somit seine Existenz nicht decken können. Hierfür fehlen im vorliegenden Fall alle Hinweise auf 
derart exzeptionelle Umstände. 
 

Ganz allgemein besteht in Nigeria derzeit keine solche Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin 
zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne des Art 2 oder Art 3 EMRK oder der Protokolle Nr 6 oder Nr 13 zur 
EMRK (ZPEMRK) ausgesetzt wäre. Im Verfahren sind auch keine diesbezüglichen Umstände bekannt 
geworden. Es ergeben sich auch aus dem Länderinformationsblatt für Nigeria keine Gründe, die es naheliegen 
würde, dass bezogen auf den Beschwerdeführer, ein reales Risiko gegen Art 2 oder 3 EMRK verstoßenden 
Behandlung oder Strafe bzw der Todesstrafe besteht. 
 

Hinsichtlich der Tuberkulose des Beschwerdeführers ist festzuhalten, dass diese keinesfalls jene besondere 
Schwere aufweist, die nach der Rechtsprechung zu Art. 3 EMRK eine Abschiebung als eine unmenschliche 
Behandlung erscheinen ließe. Im Verfahren hat sich nicht ergeben, dass sich der Beschwerdeführer in dauernder 
stationärer Behandlung befände oder auf Dauer nicht reisefähig wäre. Aus den getroffenen Länderfeststellungen 
geht hervor, dass in Nigeria die medizinische Versorgung gewährleistet ist, was vom Beschwerdeführer auch 
nicht bestritten wurde. Nach der Rechtsprechung zu Art. 3 EMRK wäre es schließlich auch unerheblich, wenn 
etwa die Behandlung im Zielstaat nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder kostenintensiver wäre als im 
abschiebenden Staat. 
 

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, sodass sie auch hinsichtlich des Spruchpunktes II. 
des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs 2 VwGVG iVm § 8 Abs 1 Z 1 AsylG abzuweisen war. 
 

3.3. Zur Behebung der Spruchpunkte III. und IV. des angefochtenen Bescheides: 
 

3.3.1. Rechtslage 
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§ 52. (1) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu 
erlassen, wenn er sich 
 

1. nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder 
 

2. nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und das Rückkehrentscheidungsverfahren binnen sechs 
Wochen ab Ausreise eingeleitet wurde. 
 

(2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine 
Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 
 

1. dessen Antrag auf internationalen Schutz wegen Drittstaatsicherheit zurückgewiesen wird, 
 

2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

3. ihm der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten kommt oder 
 

4. ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 
 

und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte 
Drittstaatsangehörige. 
 

(3) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem mit Bescheid eine 
Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 56 
oder 57 AsylG 2005 zurück- oder abgewiesen wird. 
 

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, hat das Bundesamt mit 
Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 
 

1. nachträglich ein Versagungsgrund gemäß § 60 AsylG 2005 oder § 11 Abs. 1 und 2 NAG eintritt oder bekannt 
wird, der der Erteilung des zuletzt erteilten Aufenthaltstitels entgegengestanden wäre, 
 

1a. nachträglich ein Versagungsgrund eintritt oder bekannt wird, der der Erteilung des zuletzt erteilten 
Einreisetitels entgegengestanden wäre oder eine Voraussetzung gemäß § 31 Abs. 1 wegfällt, die für die erlaubte 
visumfreie Einreise oder den rechtmäßigen Aufenthalt erforderlich ist, 
 

2. ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 oder 2 NAG erteilt wurde, er der Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung steht und im ersten Jahr seiner Niederlassung mehr als vier Monate keiner erlaubten unselbständigen 
Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, 
 

3. ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 oder 2 NAG erteilt wurde, er länger als ein Jahr aber kürzer als 
fünf Jahre im Bundesgebiet niedergelassen ist und während der Dauer eines Jahres nahezu ununterbrochen 
keiner erlaubten Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, 
 

4. der Erteilung eines weiteren Aufenthaltstitels ein Versagungsgrund (§ 11 Abs. 1 und 2 NAG) entgegensteht 
oder 
 

5. das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 Integrationsgesetz (IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, aus 
Gründen, die ausschließlich vom Drittstaatsangehörigen zu vertreten sind, nicht rechtzeitig erfüllt wurde. 
 

Werden der Behörde nach dem NAG Tatsachen bekannt, die eine Rückkehrentscheidung rechtfertigen, so ist 
diese verpflichtet dem Bundesamt diese unter Anschluss der relevanten Unterlagen mitzuteilen. Im Fall des 
Verlängerungsverfahrens gemäß § 24 NAG hat das Bundesamt nur all jene Umstände zu würdigen, die der 
Drittstaatsangehörige im Rahmen eines solchen Verfahrens bei der Behörde nach dem NAG bereits hätte 
nachweisen können und müssen. 
 

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes auf Dauer 
rechtmäßig niedergelassen war und über einen Aufenthaltstitel "Daueraufenthalt - EU" verfügt, hat das 



 Bundesverwaltungsgericht 28.12.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 13 von 14 

Bundesamt eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 53 Abs. 3 die Annahme 
rechtfertigen, dass dessen weiterer Aufenthalt eine gegenwärtige, hinreichend schwere Gefahr für die öffentliche 
Ordnung oder Sicherheit darstellen würde. 
 

(6) Ist ein nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältiger Drittstaatsangehöriger im Besitz eines Aufenthaltstitels 
oder einer sonstigen Aufenthaltsberechtigung eines anderen Mitgliedstaates, hat er sich unverzüglich in das 
Hoheitsgebiet dieses Staates zu begeben. Dies hat der Drittstaatsangehörige nachzuweisen. Kommt er seiner 
Ausreiseverpflichtung nicht nach oder ist seine sofortige Ausreise aus dem Bundesgebiet aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit erforderlich, ist eine Rückkehrentscheidung gemäß Abs. 1 zu erlassen. 
 

(7) Von der Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß Abs. 1 ist abzusehen, wenn ein Fall des § 45 Abs. 1 
vorliegt und ein Rückübernahmeabkommen mit jenem Mitgliedstaat besteht, in den der Drittstaatsangehörige 
zurückgeschoben werden soll. 
 

(8) Die Rückkehrentscheidung wird im Fall des § 16 Abs. 4 BFA-VG oder mit Eintritt der Rechtskraft 
durchsetzbar und verpflichtet den Drittstaatsangehörigen zur unverzüglichen Ausreise in dessen Herkunftsstaat, 
ein Transitland gemäß unionsrechtlichen oder bilateralen Rückübernahmeabkommen oder anderen 
Vereinbarungen oder einen anderen Drittstaat, sofern ihm eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht eingeräumt 
wurde. Im Falle einer Beschwerde gegen eine Rückkehrentscheidung ist § 28 Abs. 2 Bundesgesetz über das 
Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 
auch dann anzuwenden, wenn er sich zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung nicht mehr im Bundesgebiet 
aufhält. 
 

(9) Mit der Rückkehrentscheidung ist gleichzeitig festzustellen, ob die Abschiebung des Drittstaatsangehörigen 
gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist. Dies gilt nicht, wenn die Feststellung des 
Drittstaates, in den der Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, aus vom Drittstaatsangehörigen zu 
vertretenden Gründen nicht möglich ist. 
 

(10) Die Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 kann auch über andere als in Abs. 9 festgestellte 
Staaten erfolgen. 
 

(11) Der Umstand, dass in einem Verfahren zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung deren Unzulässigkeit 
gemäß § 9 Abs. 3 BFA-VG festgestellt wurde, hindert nicht daran, im Rahmen eines weiteren Verfahrens zur 
Erlassung einer solchen Entscheidung neuerlich eine Abwägung gemäß § 9 Abs. 1 BFA-VG vorzunehmen, wenn 
der Fremde in der Zwischenzeit wieder ein Verhalten gesetzt hat, das die Erlassung einer Rückkehrentscheidung 
rechtfertigen würde. 
 

3.3.2. Anwendung der Rechtslage auf den gegenständlichen Fall 
 

§ 52 Abs. 2 FPG normiert in diesem Zusammenhang, dass eine Rückkehrentscheidung nur dann zu erlassen sei, 
wenn kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Die Formulierung "kein Aufenthaltsrecht 
nach anderen Bundesgesetzen" ist dahingehend zu verstehen, dass ein anderer Aufenthaltstitel als nach dem 
AsylG zukommt. 
 

3.3.3. Im vorliegenden Fall ist eine Rückkehrentscheidung gegen den BF gem. § 10 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005 
unzulässig, weil dieser sich auf ein nicht auf das AsylG 2005 gestütztes Aufenthaltsrecht berufen kann. Der BF 
verfügt über ein Aufenthaltsrecht gemäß § 52 Abs. 1 Z 2 NAG, sodass in gegenständlichem Asylverfahren 
jedenfalls keine Rückkehrentscheidung gegen den BF betreffend ausgesprochen werden darf. Somit war in 
weiterer Konsequenz die ausgesprochene Rückkehrentscheidung zu beheben. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. 
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Im gegenständlichen Fall wurde keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufgeworfen. Die vorliegende 
Entscheidung basiert auf den oben genannten Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes. 
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